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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/55/593)] 

  55/62. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/130 vom 17. Dezember 1999 und alle anderen 
einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs1, 

 eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame Verbrechensverhütungsstrategien 
für Afrika zu entwickeln, sowie der Bedeutung, die den Sicherheitsorganen und der 
rechtsprechenden Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene zukommt, 

 feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Instituts der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer 
und umfassender Weise Dienste für die afrikanischen Mitgliedstaaten zu erbringen, stark 
beeinträchtigt hat, 

 1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen 
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und zu koordinieren, die sich mit 
den Systemen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen; 

 2. beglückwünscht außerdem den Generalsekretär zu seinen Anstrengungen, die 
erforderlichen Finanzmittel zu mobilisieren, damit das Institut mit dem Kernbestand an Be-
diensteten des Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es benötigt, um wirksam ar-
beiten und die ihm übertragenen Verpflichtungen erfüllen zu können; 

 3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit des Instituts zur Unterstüt-
zung einzelstaatlicher Mechanismen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den 
afrikanischen Ländern weiter auszubauen; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrücklich auf, ihr Möglichstes zu 
tun, um ihren Verpflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen; 
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 5. appelliert an alle Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen Organisationen, konkrete 
praktische Maßnahmen zu ergreifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapa-
zitäten zu unterstützen und um seine Programme und Tätigkeiten zur Stärkung der Systeme 
zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in Afrika umzusetzen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu bemühen, alle in Frage 
kommenden Stellen des Systems der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut 
die erforderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält, die es ihm gestattet, sei-
nen Auftrag zu erfüllen; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich um die Mobilisierung der erforder-
lichen Finanzmittel zu bemühen, damit das Institut den Kernbestand an Bediensteten des 
Höheren Dienstes aufrechterhalten kann, den es benötigt, um wirksam arbeiten und die ihm 
übertragenen Verpflichtungen erfüllen zu können; 

 8. fordert das Programm der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens-
verhütung und der Strafrechtspflege und das Programm der Vereinten Nationen für interna-
tionale Drogenkontrolle auf, eng mit dem Institut zusammenzuarbeiten; 

 9. ersucht den Generalsekretär, die regionale Kooperation, Koordinierung und Zu-
sammenarbeit im Kampf gegen die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen 
ihre grenzüberschreitenden Formen, die durch einzelstaatliche Maßnahmen allein nicht aus-
reichend bekämpft werden können; 

 10. ersucht den Generalsekretär außerdem, konkrete Vorschläge zum Ausbau der 
Programme und Tätigkeiten des Instituts, namentlich die Aufstockung des Kernbestands an 
Bediensteten des Höheren Dienstes, vorzulegen und der Generalversammlung auf ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

 81. Plenarsitzung 
 4. Dezember 2000 

   


